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Berghange des _‘7anz'ßulus, umfafft einen Theil des transtiberifchen Rom und bietet,
namentlich bei Sonnenuntergang, fchöne und weite Ausblicke auf die ewige Stadt,
auf Campagna und Gebirge.

c) Ausftattung.

Wie die Wohnungen und die Stadtf’trafsen der praktifchen und künftlerifchen
Ausf’cattung bedürfen, um den Anforderungen der Zweckmäfsigkeit und der Schön-
heit zu entfprechen, fo nicht minder die Parkanlagen. Bei letzteren iPc die auf-
merkfame Ausflattung um fo mehr am Platze, je geringer die Ausdehnung der
Anlage, je weniger in Folge deffen die wirkliche Nachbildung der freien Natur mög-
lich if’c, befonders alfo bei den eigentlichen Stadtgärten und bei den unter d und e

des vorigen Kapitels befprochenen

Schmuck- und Erholungsplätzen.
Die der Naturnachbildung

hinzuzufügenden Ausflattungs-
fiücke find entweder gärtnerifcher

oder baukünltlerifcher und figür-

licher Art. Erftere werden ihre

erfchöpfende Darftellung in einem

Lehrbuch der Gartenkuni‘c, letztere

in einem Werke über’ Garten-
Architektur finden. An diefer
Stelle handelt es fich nur um eine
kurze Kennzeichnung derfelben.

ZurgärtnerifchenAusftattung
gehören Blumenftücke aller Art
(vergl. Art. 625 u. 626, Fig. 797 bis
8I4, S. 471 bis 477 u. 842), Zier-

teiche und Wafferkünfle, Grotten
und Irrgänge, Lauben und Sitz-

ij plätze; ferner Blumenftänder aus
' Eifen und Holz, aus todten Baum—

, Ptümpfen und Felsf‘cücken; ver—
Springbrunnenbecken im Park. einzelte Felsf’tücke und Findlinge,

mit Farren, Moos und Schling-
pflanzen bewachfen; auch Schlinggewächfe an Mauern und Bäumen.

Die Architektur kommt zur Geltung an Gartenmöbeln aller Art, an Treppen
und Terraffen, an Laufbrunnen und Springbrunnen (Fig. 848 bis 851), an Waffer-
leitungs- und Beleuchtungsgegenfiänden (Fig. 852 u. 853), an Brücken, Cascaden,
Ruhefitzen, Wandelhallen und Veranden, an Warnungs— und Anzeigetafeln (Fig. 854,
855 u. 856), an Schildern und Wegweifern (Fig. 857), an Einfriedigungen und
Thoren, an Pavillons, Schutzdächern, Säulenhallen, Ausfichtstempeln’und fonfligen
Belvederen, an Behaufungen für Schwäne, Enten und fonftige Vögel, an kleinen
und grofsen Gebäuden für die Zwecke des Wohnens, der Erfrifchung, der Unter-
haltung 132).

Fig. 848.

Fig. 850.

  
132) Siehe auch Theil IV, Halbband 4 diefes »Handbuches« (Abth. IV, Abfchu. 2, Kap. 2: Volksbelufligungs-Gärten

und fonftige gröfsere Anlagen für öffentliche Luftbarkeit).

647.

Art der

Ausftattung. .

648.

Gärtnerifehe

Ausftattung.

64.9.

Architektonifche

und figürliche

Ausßattung.
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Werke des Bildhauers finden wir in Standbildern und fonftigen Figuren, in
Vafen und Fontänen, in Nachbildungen antiker und moderner Sculpturen.

Es würde zu weit führen und den Rahmen diefes Halbbandes überfchreiten,

Fig. 852.

 

 

 
 

 
Park—Candelaber zu Hamburg.

wollten wir in eine Erörterung aller diefer Dinge eintreten. Hier mufs der Hin—
weis genügen, dafs durch die Gartenanlage wie durch ihre gefammte Ausflattung
ein einheitlicher Grundzug, eine gleiche Auffaffung, ein gemeinfamer Stil hindurch
gehen mufs und dafs die Ueberladung mit künftlichen Schmuckgegenf’tänden fait noch
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mehr zu befürchten if’c, als die zu geringe Zahl derfelben. Nirgend wo aber finden
Werke der Kunf’c eine paffendere, wirkfamere Auffiellung, als in öffentlichen Gärten,
wo fie mit Mufse und Genufs betrachtet werden können und wo das menfchliche

Fig. 853.

 
Park-Candelaber mit Blumenfockel zu Hamburg.

Gemüth, beruhigt und gehoben durch die freie Natur, den Eindrücken der Kunf’c
am meif‘ren zugänglich if’c.

In Parkanlagen italienifchen und franzöfifchen Stils ii°c die Auffiellung und
Anordnung des künftlerifchen Schmuckes mehr oder weniger fireng von axialen
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Beziehungen abhängig. Aber auch in
freien Landfchaftsgärten herrfcht bezüglich
der Aufftellung von Kunftgegenf’cänden
keineswegs Willkür. Das Offenhalten oder
Schliefsen der beabfichtigten Sehlinien,
das forgfame Abwägen der erwünfchten
Betrachtungsabitände (vergl. Art. 561 bis
564, S. 423 bis 427), die Wahl oder
das Hervorbringen eines wirkfamen Hinter-
grundes, das Hineinpaffen eines jeden

. Gegenftandes in das Landfchaftsbild (vergl.
Wegweifer im Park. Art. 557, S. 416) — alles diefes find Rück-

‘l20 “- va lichten, welche die Phantafie des Auffiellers
wohlthuend einfchränken und leiten.

Eine künftliche Wafferverforgung if’c in der Regel unentbehrlich, entweder il?é»
durch Anfchlufs an ein beftehendes Wafferwerk oder durch Herfiellen eines folchen verforgmg
für den Park befonders. Durch fein Leben und durch feinen Gegenfatz zu Pflanzen Beleuillfmg.
und Wegen bildet das Waffer die vornehmf’ce Ausltattung des Parkes: ein See oder
klarer Teich wird mit Recht das Auge der Landfchaft genannt.

Hinfichtlich der Herf’cellung der Wege kann auf Art. 518 bis 525 (S. 369
bis 373), hinfichtlich der Beleuchtung auf Abfchn. 4, Kap. 2 verwiefen werden.
Zwar if’c die elektrifche Beleuchtung ohne Frage dem Gaslicht für das Pflanzen-
leben vorzuziehen; aber ein gänzliches Verdrängen des letzteren ift nicht zu
erwarten. Ein befonders vorfichtiges Verlegen aller Rohre, das befonders aufmerk-
fame Verf’cemmen aller Muffen, der befonders fichere Anfchlufs aller Zweig—
leitungen für Laternen und Gebäude ift wegen der giftigen Wirkungen des in den
Erdboden eindringenden Leuchtgafes dringend von nöthen. Um dem Gafe das
unfchädliche Entweichen in die freie Luft zu erleichtern, pflegt man die Rohre in
möglichft geringe Tiefe zu legen, alfo unmittelbar unter den Rafen oder unter die
Wegedecke; noch beffer iPc es, das Gasrohr frei auf den Boden-zu verlegen, wo
gärtnerifche oder Verkehrsrückfichten nicht entgegen ftehen.

Der offene Park und die offenen Schmuckanlagen bedürfen der Beleuchtung
in derfelben Zeitdauer und in derfelben Ausdehnung, wie die öffentlichen Strafsen
und Plätze; die gefehloffene Schmuckanlage (fiehe Art. 628, S. 481) bedarf der
abendlichen Beleuchtung überhaupt nicht oder nur bei befonderen feftlichen Ver—
anlaffungen; der umfriedigte Park oder Erholungsplatz kann die Beleuchtung ent-
behren, fobald die Thore in vorgerückter Stunde gefehloffen werden.
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Schlufs.

Werfen wir am Ende unferer Betrachtungen einen Rückblick auf das ganze

durchwanderte Gebiet des Städtebaues, fo werden wir freudig erkennen, dafs die

Bedeutung diefes Wortes doch noch eine gröfsere if’c, als diejenige, welche aus der

Einleitung hervorleuchtete. Der Städtebau if“: nicht blofs die Gefammtheit der-

jenigen Bauanlagen, welche der fiädtifchen Bevölkerung den Wohnungsbau und

den Verkehr, fo wie dem Gemeinwefen die Errichtung der öffentlichen Gebäude
ermöglichen; der Städtebau fchafft nicht blofs den Boden und den Rahmen für
die Entwickelung der baulichen Einzelthätigkeit: fondern er ift zugleich eine um—
faffende, fürforgende Thätigkeit für das körperliche und geii’tige Wohlbefinden der
Bürgerfchaft; er ift die grundlegende praktifche öffentliche Gefundheitspflege; er if’c
die Wiege, das Kleid, der Schmuck der Stadt. Einem fehr grofsen Theile der Be-
völkerung wird erft durch das, was wir Städtebau nennen, ein grofser Theil der
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- äufseren Annehmlichkeiten des Lebens zugeführt; feine Schöpfungen find für den
Armen eben fo, wie für den Reichen. Wir erblicken im Städtebau eine Bethätigung
der ausgleichenden Gerechtigkeit, eine Mitwirkung an der Befeitigung focialer Mifs-
f’tände und fomit eine einflufsreiche Mitarbeit an der focialen Beruhigung und Wohl.
fahrt. Es ifit noch nicht lange her, dafs der Deutfche, wenn er aus der Fremde,
befonders aus belgifchen und franzöfifchen Städten heimkehrte, mit Betrübnifs wahr-
nahm, wie die grofse Mehrzahl der heimathlichen Städte hinter jenen auf den ver-
fchiedenften Gebieten des Städtebaues zurückf’cand, wie fie aber ihre eigene Ver-
nachläffigung kaum bemerkten, wie fie der Pflege von Kunft und Wiffenfchaft mit
vieler Liebe und vielem Ernfte fich hingaben, ohne zu empfinden, dafs mit folchen
Beitrebungen der Boden, auf dem fie lebten, und die Umgebung, in welcher fie
Erfrifchung und Erholung fuchten, in fchreiendem Widerfpruche Fremden. Sie waren
zu vergleichen mit dem Gelehrten in zerriffenem Rock auf flaubiger Dachkammer.
Die beiden letzten Jahrzehnte haben in diefen Verhältniffen vielfach entfchiedenen
Wandel gefchafft; der politifche Auffchwung des Volkes ift auch der Entwickelung
und dem Bau der Städte zu gute gekommen. Aber fehr viel if’c noch zu thun,
um die alten Uebel zu befeitigen, und neue Generationen, wie neue Aufgaben ver-
langen immer erneutes Schaffen. Nicht blofs der Architekt, beffer gefagt der Techniker,
ift es, dem die.fes Schaffen obliegt; ihm ii’c der Form nach überhaupt nicht, der
Wirklichkeit nach nur felten die leitende Stellung angewiefen; er if°c vorwiegend der
Arbeitende, aber zugleich der Anregende. Mit ihm müffen zufammen wirken die
politifchen Vertreter der Bürgerfchaft und vor Allem einfichtige und thatkräftige
Verwaltungsbeamte. An fie alle ergeht das Schlufswort, Ptets der hohen Anfor-
derungen eingedenk zu fein, welche der Städtebau an fie Ptellt, in welchem Mancher
bisher nur das Strafsenpflaf’cer und die Baufluchtlinien erkannte, der aber für den
Sachkundigen die Form und das Gewand bedeutet, in welchem die Stadt fich
unferen Blicken darbietet, und der für den Menfchenfreund zugleich als eine der
vornehmf’cen Arbeiten am Wohle der Mitmenfchen fich darf’cellt.


